
Tempo 30 in der südlichen Tölzer Straße

BA-Antrags-Nr. 20-26 / B 00888 des Bezirksausschusses
des Stadtbezirks 19 – Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-Fürstenried-Solln
vom 06.10.2020

Sehr geehrter Herr Dr. Weidinger,

wir kommen zurück auf den Antrag des Bezirksausschusses vom 06.10.2020 und teilen dazu 
Folgendes mit:

Der Antrag zielt darauf ab, in der Tölzer Straße – durchgehend von der Boschetsrieder Straße 
bis zur Rupert-Mayer-Straße – eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf Tempo 30 anzuordnen.

Nach Prüfung des Anliegens können wir Ihnen mitteilen, dass der beantragten Forderung 
bereits Rechnung getragen wurde, d.h in der „südlichen Tölzer Straße“ – also auch in der etwa
200 m langen Lücke in der Tölzer Straße zwischen Boschetsrieder Straße und Irschenhauser 
Straße – gilt mittlerweile Tempo 30. Die Maßnahme wurde im Juni 2020 umgesetzt. Einen 
Abdruck der einschlägigen verkehrsrechtlichen Anordnung haben wir Ihnen seinerzeit 
zugesandt.

Der Antrag des Bezirksausschusses ist mit den Ausführungen geschäftsordnungsmäßig 
behandelt.

Mit freundlichen Grüßen

gez.
KVR I/331

Unser Zeichen

          
Bezirksausschuss des 19. Stadtbezirkes
Thalkirchen-Obersendling-Forstenried-
Fürstenried-Solln Herrn Dr. Ludwig Weidinger
BA-Geschäftsstelle Süd
Meindlstr. 14
81373 München

 

I.

Ihr Schreiben vom

Landeshauptstadt
München
Kreisverwaltungsreferat

Ihr Zeichen

Hauptabteilung I Sicherheit und 
Ordnung
Verkehrssicherheit und Mobilität 
KVR-I/331 

Ruppertstr. 19
80466 München
Telefon: 089 233-39822
Telefax: 089 233-39998
Dienstgebäude:
Implerstr. 9
verkehrsanordnungen.kvr@muenchen.
de 

Datum
29.10.2020

Landeshauptstadt München, Kreisverwaltungsreferat 
Ruppertstr. 19, 80466 München 

 

U-Bahn: Linien U3,U6
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 62
Haltestelle Poccistraße
Bus: Linie 132
Haltestelle Senserstraße     


